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Der 9. Zivilsenat des Schles-
wig-Holsteinischen Ober-
landesgerichts in Schleswig 
hat entschieden, dass sich ein 
Immobilien-Makler, der zum 
Zwecke der Förderung seiner 
Geschäfte aktiv den Auftritt 
in einem Bewertungsportal 
(in diesem Fall Google 
Places) gesucht hat, Kritik 
an seiner gewerblichen Lei-
stung in der Regel auch dann 
gefallen lassen muss, wenn 
sie scharf formuliert ist (Ur-
teil vom 16. Feb. 2022 – Az.: 
9 U 134/21). 

Zuvor hatte das Landgericht 
Flensburg die Klage eben-
falls abgewiesen. 

Zum Sachverhalt und den 
Urteilsgründen teilt Heike 
Mädge, Pressesprecherin am 
OLG Schleswig mit: „Der 
als Kläger an dem Rechts-
streit beteiligte Immobili-
enmakler begehrt vom Be-
klagten die Unterlassung der 
Verbreitung der vorgenom-
menen Bewertung auf der 

Bewertungsplattform Goo-
gle Places.

Der Beklagte hatte den Mak-
ler in Bezug auf eine im In-
ternet offerierte Wohnung 
zunächst aufgefordert, dem 
Verkäufer ein unter dem 
aufgerufenen Kaufpreis lie-
gendes Angebot zu unter-
breiten. Der Makler lehnte 
dies mit dem Hinweis ab, 
dass er keine „unseriösen“ 
Angebote weitergebe. Der 
Beklagte erhielt daraufhin 
ein Exposé und gab ein hö-
heres – weiter unter dem auf-
gerufenen Kaufpreis liegen-
des  –  Angebot ab. Dieses 
führte aber ebenfalls nicht 
zum Vertragsabschluss, weil 
die Wohnung zu einem über 
dem Angebot des Beklagten 
liegenden Preis an einen an-
deren Interessenten vermit-
telt wurde.

Im Rahmen seiner Bewer-
tung des Maklers auf der 
Internet-Plattform hat der 
Beklagte später ausgeführt: 

„Ich persönlich empfand 
Herrn … als arrogant und 
nicht hilfsbereit. Herr …. 
sagte mir ‚Kunde ist man, 
wenn man gekauft hat‘. Of-
fensichtlich nicht vorher, so 
habe ich mich auch gefühlt.“ 

Die Gründe für die OLG-
Entscheidung

Die in der Internet-Bewer-
tung abgegebene Erklärung, 
den Immobilien-Makler per-
sönlich als arrogant und nicht 
hilfsbereit empfunden sowie 
sich nicht als Kunde behan-
delt gefühlt zu haben, ist als 
Vorhalt eines arroganten Ge-
schäftsgebarens zwar geeig-
net, den Geschäftspartner in 
seinem allgemeinen sozialen 
Geltungsanspruch und auch 
in seiner Geschäftsehre im 
Besonderen zu verletzen. Die 
Bewertung ist aber unter Ab-
wägung der betroffenen In-
teressen nicht rechtswidrig. 
Sie enthält in Form des wört-
lichen Zitats einer Äußerung 
des Maklers eine Tatsachen-
Behauptung und im Übrigen 
(einschließlich der schlecht-
möglichsten Ein-Stern-Be-
wertung) Werturteile. Dabei 
steht das durch eine Tatsa-
chen-Behauptung kolorierte 
Werturteil, sich aufgrund 
des als arrogant und wenig 

hilfsbereit empfundenen 
Verhaltens des Klägers nicht 
als Kunde gefühlt zu haben, 
derart im Vordergrund, dass 
von einer einheitlichen, dem 
Schutz des Art. 5 Abs. 1 GG 
unterfallenden Meinungsäu-
ßerung auszugehen ist.

Hinter das Recht des Beklag-
ten auf Meinungsfreiheit hat 
das Interesse des Bewerteten 
am Schutz seines sozialen 
Geltungsanspruchs zurück-
zutreten. Dem Werturteil 
liegt eine wahre Tatsachen-
Behauptung zu Grunde. 
Wahre Tatsachen-Behaup-
tungen müssen in der Regel 
hingenommen werden, auch 
wenn sie nachteilig für den 
Betroffenen sind. Bei der 
vorzunehmenden Abwägung 
ist auch zu berücksichtigen, 
dass der klagende Makler 
zum Zwecke der Förderung 
seiner Geschäfte aktiv den 
Auftritt im Bewertungs-
portal gesucht hat, Online-
Kundenbewertungssysteme 
gesellschaftlich erwünscht 
sind und das Interesse von 
Verbraucherinnen und Ver-
brauchern, sich zu Produkten 
zu äußern und auszutauschen 
durch die Meinungs- und In-
formationsfreiheit des Art. 5 
Abs. 1 Satz 1 GG geschützt 
wird.“ (ps)

Immobilien-Makler muss kritische Bewertung bei Google Places hinnehmen
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www.markenartikel-magazin.de
Täglich neue Meldungen rund um die Marke
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mit frischen Marken-News.

Der markenartikel zwitschert auch. 
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markengesetz nehmen wir für unseren Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

RAILTALKS

in allen Schreibweisen, Konventionen und Darstellungsformen für alle Me-

dien einschließlich Film, Hörfunk, Fernsehen, Podcast, Streaming-Medien, 

Veranstaltungen, Shows, Ton-, Daten-, Bildträger (auch digital und/oder 

über das Internet), Bücher, periodische Druckschriften und/oder andere 

Publikationen sowie elektronische und digitale Medien und Netzwerke, 

einschließlich Offline-  und Online-Dienste, Werbemedien.

BUSSE & BUSSE PATENT- UND RECHTSANWÄLTE 
Partnerschaft mbB 
Großhandelsring 6, 49084 Osnabrück

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Deichlust

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Festivitas Media & Event GmbH 
Ort 11, 21720 Mittelnkirchen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Nox Paranormal Love

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH – 
Sparte CORA Verlag 
Valentinskamp 24, 20354 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

EMOM 15

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 

Wortverbindungen und Titelkombinationen für alle Medien, einschließlich 

Ton- sowie Ton-Bild-Träger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software, Offline-und 

Online-Dienste und das Internet. Weiterhin für CD-ROM, CD-i, DVD und 

andere Datenträger sowie für audiovisuelle, elektronische und digitale Me-

dien, pdf Magazine, Social Media Kanäle, Netzwerke, Telekommunikations-

dienstleistungen und UMTS, SMS, WAP sowie für Bücher, alle Printmedien, 

Veranstaltungen, Events, Merchandising und Dienstleistungen jeder Art.

Michel Schreier 
Große Straße 35a, 21521 Aumühle

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Für immer Sommer

in allen Wortverbindungen, Schreib- bzw. Darstellungsweisen und graphi-
schen Gestaltungen für alle Medien.

Bavaria Fiction GmbH 
Bavariafilmplatz 7, 82031 Geiselgasteig

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Praxismanagement heute

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

memo medienundmohr GmbH 
Märkische Straße 212-218, 44141 Dortmund

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

VERA

in allen Medien, insbesondere Druckereierzeugnisse, Datenträger aller Art, 
sonstige elektronische und digitale Medien sowie Software.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians 
AMPERSAND Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, 
Widenmayerstraße 4, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Diabetes-Anker

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

MedTrix GmbH, 
Unter den Eichen 5, 65195 Wiesbaden
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Ich gegen mich – Wer ist der beste...?
Ich gegen mich – Wer ist die beste...?
Ich gegen mich – Es kann nur einen geben
Ich gegen mich – Die Deep Fake Show
Ich gegen mich – Schlag Dich selbst
Ich gegen mich – Spiel mit Dir
Ich gegen mich – Dich gibt's öfter
Ich gegen mich – Bist Du besser als Du 

selbst?
Ich gegen mich – 5 mal Du
Ich gegen mich – Mich gibt's nur fünfmal!
Ich gegen mich – Original und Fälschung
Ich gegen mich – Alle gegen Einen!

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Dr. Robert Straßer, 
Straßer Ventroni Freytag Rechtsanwälte 
Oberanger 30, 80331 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Im Zeichen des Wassermanns
Heimatschutz – Der Staat und die Mordserie 

der NSU
Heimatschutz
Wunderknaben
Schwarzes Wasser
Lauchhammer
Der Wikinger

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 

Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 

Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 

Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians 
AMPERSAND Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
Widenmayerstraße 4, 80538 München


